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i)	 Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe;

4.	 die folgenden Gemeinschaftseinrichtungen:

a)	 Obdachlosenunterkünfte,

b)	 Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von 
Asylbewerbern, vollziehbar AusreisepÀichtigen, Flüchtlin-
gen und Spätaussiedlern,

c)	 sonstige Massenunterkünfte und

d)	 Justizvollzugsanstalten;

5.	 die folgenden Einrichtungen der PÀege:
a)	 PÀegeeinrichtungen,
b)	 PÀege-Wohngemeinschaften und
c)	 IntensivpÀege-Wohngemeinschaften;

6.	 die folgenden Einrichtungen der Eingliederungshilfe:

a)	 besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe und

b)	 Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderungen.

(2) Verantwortliche Person im Sinne dieser Verordnung ist:

1.	 die Eigentümerin oder der Eigentümer von Gegenständen und 
Grundstücken,

2.	 die oder der Nutzungsberechtigte oder die Inhaberin oder der 
Inhaber der tatsächlichen Gewalt an Gegenständen oder Grund-
stücken oder

3.	 die oder der zum Unterhalt von Gegenständen oder Grundstü-
cken VerpÀichtete.

(3) Bekämpfen im Sinne dieser Verordnung ist das Ergreifen der 
notwendigen Maßnahmen gegen das Auftreten, gegen die Vermeh-
rung und gegen die Verbreitung sowie zur Vernichtung von Gesund-
heitsschädlingen in einem begrenzten Raum oder Gebiet, um die 
Verbreitung von Krankheitserregern zu verhindern.

(4) Fachkraft im Sinne dieser Verordnung ist, wer

1.	 die Prüfung gemäß der Verordnung über die Berufsausbildung 
zum Schädlingsbekämpfer/zur Schädlingsbekämpferin vom  
15. Juli 2004 (BGBl. I S. 1638) in der jeweils gültigen Fassung 
abgelegt hat,

2.	 die Prüfung gemäß der Verordnung über die Prüfung zum aner-
kannten Abschluss Geprüfter Schädlingsbekämpfer/Geprüfte 
Schädlingsbekämpferin vom 19. März 1984 (BGBl.  I S.  468) 
abgelegt hat,

3.	 die Prüfung gemäß der Verordnung über die beruÀiche Umschu-
lung zum Geprüften Schädlingsbekämpfer/zur Geprüften 
Schädlingsbekämpferin vom 18. Februar 1997 (BGBl. I S. 275), 
die durch Verordnung vom 29. Februar 2000 (BGBl. I S. 144) 
geändert worden ist, abgelegt hat,

4.	 die Prüfung zum Gehilfen oder Meister für Schädlingsbekämp-
fung nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder 
nach dem Recht der Deutschen Demokratischen Republik ab-
gelegt hat,

5.	 in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum nachweislich eine vergleichbare Sachkunde er-
worben hat oder

6.	 eine Prüfung abgelegt oder eine Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen hat, die von der zuständigen Behörde als den Prüfun-
gen oder Nachweisen nach den Nummern 1 bis 5 gleichwertig 
anerkannt worden ist.

Auf Grund des § 17 Absatz 5 Satz 1 und 3 des Infektionsschutz-
gesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Ar-
tikel  3 Absatz  1 des Gesetzes vom 4. März 2026 (BGBl.  2026 I  
Nr. 60) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Nummer 3 der 
Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen nach dem Infek-
tionsschutzgesetz vom 4. November 2025 (GVBl. S. 559) verordnet 
die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und PÀege:

Teil 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt die Bekämpfung der nachstehend ge-
nannten Gesundheitsschädlinge:

1.	 Hausratten (Rattus rattus) und Wanderratten (Rattus norvegicus)

2.	 der folgenden Insekten:

a)	 Pharaoameisen (Monomorium pharaonis),

b)	 Synanthrophe Schaben (Blattidae, Supella longipalpa, Blat-
tella germanica) und

c)	 Synanthrophe Fliegen (Brachycera)
3.	 Asiatische Tigermücken (Aedes albopictus)

4.	 Neuartige Gesundheitsschädlinge.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

(1) Besonders gefährdete Einrichtungen im Sinne dieser Verord-
nung sind:

1.	 Einrichtungen, in denen überwiegend minderjährige Personen 
betreut werden, dazu gehören insbesondere:
a)	 Kindertageseinrichtungen und Kinderhorte,

b)	 die nach § 43 Absatz 1 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), 
das zuletzt durch Artikel  1 des Gesetzes vom 29. März 
2026 (BGBl. 2026 I Nr. 85) geändert worden ist, erlaubnis-
pÀichtigen Einrichtungen zur KindertagespÀege,

c)	 Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen,

d)	 Heime und

e)	 Ferienlager;

2.	 Sport- und Freizeiteinrichtungen;

3.	 die folgenden Gesundheitseinrichtungen:

a)	 Krankenhäuser,

b)	 Einrichtungen für ambulantes Operieren,

c)	 Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen,

d)	 Dialyseeinrichtungen,
e)	 Tageskliniken,

f)	 Entbindungseinrichtungen,

g)	 Behandlungs- und Versorgungseinrichtungen, die mit einer 
der in den Buchstaben a bis f genannten Einrichtungen ver-
gleichbar sind,

h)	 Arztpraxen, Zahnarztpraxen, psychotherapeutische Praxen 
und
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2.	 eine Fachkraft mit der Bekämpfung zu beauftragen.

Das Vorliegen eines Befalls und die notwendigen Bekämpfungs-
maßnahmen richten sich je nach festgestelltem Gesundheitsschäd-
ling nach den Teilen 2 bis 4 dieser Verordnung.

(2) Die verantwortliche Person ist verpÀichtet, den Dienstkräften 
des zuständigen Bezirksamts sowie mit der Bekämpfung beauftrag-
ten Fachkräften Zutritt zu Grundstücken, Gebäuden, Wohn- und 
Gewerberäumen sowie sonstigen umschlossenen Räumen zu ge-
währen und zu ermöglichen, erforderliche Auskünfte zu erteilen und 
Bekämpfungsmaßnahmen zu dulden.

(3) Die verantwortliche Person hat dem Bezirksamt mitzuteilen:

1.	 den Beginn einer Bekämpfungsmaßnahme,

2.	 den Abschluss einer Bekämpfungsmaßnahme mitsamt einer Be-
scheinigung der beauftragten Fachkraft über die tatsächlich ver-
wendeten Bekämpfungsmittel (einschließlich der B-Nummer) 
und -verfahren sowie das Ergebnis der Bekämpfung.

§ 6 
Befugnisse des Bezirksamtes

(1) Das zuständige Bezirksamt kann jederzeit ergänzende Anord-
nungen zur Durchführung der Bekämpfung erlassen.

(2) Das zuständige Bezirksamt kann über die reine Schädlings-
bekämpfung hinaus weitere Sicherungsmaßnahmen anordnen.

(3) Die Dienstkräfte des zuständigen Bezirksamts können jeder-
zeit zum Zwecke eigener Ermittlungen des Befalls und der Kontrol-
le der Bekämpfung Grundstücke, Gebäude, Wohn- und Geschäfts-
räume sowie andere umbaute Räume betreten.

(4) Wenn das Bezirksamt auf andere Weise als durch die Anzeige 
nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Kenntnis eines Befalls erlangt, 
informiert es die verantwortliche Person über den Befall.

(5) Sind Lebensmittelbetriebe betroffen, so ordnet das handelnde 
Fachamt im Bezirksamt Maßnahmen nur im Einvernehmen mit dem 
für das Veterinär- und Lebensmittelaufsichtswesen zuständigen 
Fachamt an.

(6) Erlangt das Bezirksamt Kenntnis von neuen Gesundheits-
schädlingen, so kann es die notwendigen Maßnahmen anordnen.

Teil 2 
Bekämpfung von Ratten

§ 7 
Sicherungs- und Vorbeugungsmaßnahmen

(1) Die verantwortliche Person hat das Auftreten, die Vermehrung 
und die Verbreitung von Ratten durch die Beseitigung von Sicher-
heitsmängeln in Abhängigkeit der Lebensgewohnheiten der Ratten 
und durch Beachtung hygienischer Grundsätze zu verhindern. Hier-
zu gehört insbesondere:
1.	 Lebensmittel- und Bioabfälle unverzüglich so zu beseitigen, 

dass sie für Ratten unzugänglich sind; insbesondere durch die 
Wahl geeigneter Müllbehältnisse;

2.	 Lebensmittel so zu lagern, dass Ratten keinen Zugang haben 
und Speise- und Futterreste aller Art umgehend zu beseitigen;

3.	 Sperrmüll, Bauschutt und vergleichbare Ablagerungen unver-
züglich so zu beseitigen, dass diese für Ratten nicht als Unter-
schlupf dienen können;

4.	 schadhafte Ver- und Entsorgungsleitungen unverzüglich instand 
zu setzen, einschließlich der Instandsetzung oder Abdichtung 
der Stellen, an denen Ver- und Entsorgungsleitungen in das je-
weilige Gebäude eintreten, und Ver- und Entsorgungsleitungen 
gegen das Eindringen von Ratten zu sichern, schadhafte Stellen 
an Gebäuden, welche ein Eindringen von Ratten erlauben, min-
destens insoweit auszubessern, dass das Eindringen der Ratten 
unterbunden wird.

(2) Tierkadaver sind von der verantwortlichen Person laufend zu 
entfernen oder entfernen zu lassen, um insbesondere eine Aufnahme 

(5) Zuständiges Bezirksamt ist dasjenige Bezirksamt, in dessen 
räumlichem Zuständigkeitsbereich ein Befall auftritt.

(6) Neuer Gesundheitsschädling ist ein Gesundheitsschädling 
nach § 2 Nummer 12 des Infektionsschutzgesetzes, dessen Auftreten 
zum Erlasszeitpunkt dieser Verordnung im Land Berlin noch nicht 
bekannt war.

(7) Die Allgemeine Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen 
bezeichnet eine Bekämpfungsmaßnahme, die nicht von der verant-
wortlichen Person vorzunehmen ist, sondern durch das zuständige 
Bezirksamt koordiniert und durchgeführt oder beauftragt wird.

§ 3 
Bekämpfungsmittel und -verfahren

(1) Zur Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen auf Grundlage 
dieser Verordnung oder von auf Grund dieser Verordnung ergange-
nen Anordnungen dürfen nur solche Bekämpfungsmittel und -ver-
fahren eingesetzt werden, die von der zuständigen Bundesoberbe-
hörde anerkannt worden sind.

(2) Der Einsatz weiterer Bekämpfungsmittel oder -verfahren darf 
von dem zuständigen Bezirksamt und mit Zustimmung der zuständi-
gen Bundesoberbehörde zur Bekämpfung zugelassen werden. Tre-
ten bei dem Verkehr mit der zuständigen Bundesoberbehörde An-
gelegenheiten von besonderer Bedeutung auf, ist unverzüglich die 
für Gesundheit zuständige Senatsverwaltung zu unterrichten.

§ 4 
Sicherungs- und Entsorgungsmaßnahmen

(1) Die Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen ist so durchzu-
führen, dass Mensch und Umwelt nicht gefährdet werden und die 
Gefährdung von Nicht-Zieltieren möglichst gering ist.

(2) Die zur Bekämpfung verwendeten Mittel sind so auszulegen, 
dass Dritte nicht gefährdet werden. Giftköder dürfen im Freien oder 
in unverschlossenen Räumen nur bedeckt und gesichert ausgelegt 
werden.

(3) In Bekämpfungsgebieten sind gut sichtbar Warnhinweise mit – 
soweit zutreffend – folgenden Angaben anzubringen:

1.	 Wirkstoff, sofern vorhanden auch Angabe von Gefahrensymbo-
len,

2.	 Gegengifte, soweit vorhanden,

3.	 Zieltierart,

4.	 Name, Anschrift und telefonische Erreichbarkeit der verant-
wortlichen Fachkraft,

5.	 Nummer eines Giftnotrufes und

6.	 Datum des letzten Ausbringens.

(4) Die verantwortliche Fachkraft hat mit der verantwortlichen 
Person die Sicherungsmaßnahmen abzustimmen.

(5) Köderreste sind unverzüglich nach Abschluss der Bekämp-
fung einzusammeln und unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben 
ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Warnhinweise nach Absatz 3 sind 
nach Abschluss der Bekämpfung zu entfernen, jedoch nicht bevor 
sämtliche Köderreste aufgenommen sind.

(6) Unbeschadet der Vorgaben der vorstehenden Absätze sind bei 
der Durchführung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen etwaige 
Gebrauchsanweisungen oder sonstige Herstellervorgaben und tier-
schutzrechtliche Regelungen einzuhalten.

§ 5 
PÀichten der verantwortlichen Person

(1) Stellt eine verantwortliche Person einen Befall mit Gesund-
heitsschädlingen nach § 1 Nummer 1 oder 2 fest oder erlangt sie auf 
andere Weise davon Kenntnis, so hat die verantwortliche Person 
vorbehaltlich des § 9 unverzüglich

1.	 diesen Befall dem Gesundheitsamt des örtlich zuständigen Be-
zirksamts zu melden; es sei denn die Kenntnis resultiert aus ei-
nem Hinweis des Bezirksamts nach § 6 Absatz 4 und
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(3) Die Dienstkräfte der zuständigen Behörde können zur Erfül-
lung der Monitoringaufgaben nach Absatz 1 Grundstücke betreten, 
dort Fallen aufstellen und die Fallen regelmäßig kontrollieren. Die 
Befugnisse nach Satz  1 bestehen, wenn Hinweise es möglich er-
scheinen lassen, dass ein Auftreten der Asiatischen Tigermücke ge-
geben ist. Zudem bestehen die Befugnisse nach Satz 1 im Rahmen 
eines Monitoringprogramms auch ohne konkrete Hinweise auf das 
Auftreten der Asiatischen Tigermücke, sofern die im Rahmen des 
Monitoring-Programmes benannten Flächen ihrer Beschaffenheit 
nach ein Auftreten der Asiatischen Tigermücke begünstigen. Maß-
nahmen nach Satz 1 sind zu dulden.

§ 12 
Tigermückenfundgebiet

(1) Das zuständige Bezirksamt kann ein Tigermückenfundgebiet 
anordnen, wenn das Auftreten von adulten Tieren, Larven oder Eiern 
der Asiatischen Tigermücke nachgewiesen ist. Das Gebiet ist räum-
lich zu begrenzen. Die Begrenzung erfolgt unter Berücksichtigung 
des Fundortes, der Biologie der Asiatischen Tigermücke und der 
Beschaffenheit des betroffenen Gebietes. Die Ausweisung ist zu be-
fristen, längstens für einen Zeitraum von 12 Monaten. Bei weiterem 
Vorliegen der Voraussetzungen kann die Ausweisung verlängert 
werden. Die Feststellung und Aufhebung können öffentlich bekannt 
gegeben werden.

(2) In einem Tigermückenfundgebiet können weitere Maßnahmen 
zur Ermittlung der Tigermückenpopulation statt¿nden. Das zustän-
dige Bezirksamt kann vertiefte Ermittlungen der Tigermückenpopu-
lation anstellen, insbesondere Grundstücke und bauliche Anlagen in 
Augenschein nehmen. Das Betreten von Wohnungen ist nicht ge-
stattet. § 11 Absatz 3 Satz 1, 4 gilt entsprechend.

(3) Das zuständige Bezirksamt kann im Einzelfall oder mit der 
Anordnung des Tigermückenfundgebietes ergänzende Bekämp-
fungsmaßnahmen anordnen. Insbesondere können angeordnet wer-
den:

1.	 die VerpÀichtung, künstliche Gewässer oder sonstige An-
sammlungen von Wasser zu entfernen, trocken zu legen oder 
anderweitig als Brutgewässer für die Asiatische Tigermücke 
untauglich zu machen oder mit geeigneten Bekämpfungsmit-
teln zu behandeln oder behandeln zu lassen;

2.	 das Verbot, Behältnisse, in denen Ansammlungen von Wasser 
regelmäßig zu erwarten sind, aus dem Gebiet zu verbringen, es 
sei denn, anhaftende Mückengelege wurden zuvor vernichtet.

§ 13 
Allgemeine Bekämpfung der Asiatischen Tigermücke

Das zuständige Bezirksamt kann für ein Tigermückenfundgebiet 
eine allgemeine Bekämpfung der Asiatischen Tigermücke unab-
hängig vom Entwicklungszustand der Tiere nach den anerkannten 
Regeln der Technik anordnen, wenn eine etablierte Population 
nachgewiesen ist. Etabliert ist eine Population nach einer nachge-
wiesenen Überwinterung. Im Rahmen einer Bekämpfungsent-
scheidung sind die Vorteile der Bekämpfung unter Berücksichti-
gung der Gesundheitsgefahren durch die Asiatische Tigermücke 
im jeweiligen Tigermückenfundgebiet mit möglichen Umweltfol-
gen, insbesondere resultierend aus dem Eintrag der Bekämpfungs-
mittel in die Umwelt, abzuwägen. Das Bezirksamt kann die Be-
kämpfung selbst vornehmen oder vornehmen lassen. Die Anord-
nung kann öffentlich bekannt gegeben werden. Die Betroffenen 
haben die Bekämpfung zu dulden und den Dienstkräften des Be-
zirksamts und den von diesem beauftragten Fachkräften das Be-
treten der Grundstücke, soweit dies zur Vornahme der allgemeinen 
Bekämpfung notwendig ist, zu gestatten.

§ 14 
Nichtanwendbarkeit von Vorschriften

§ 5 Absatz 2 und 3 und § 6 Absatz 1 bis 4, 6 ¿nden auf diesen 
Teil dieser Verordnung keine Anwendung.

der Kadaver durch Haus- oder Wildtiere zu verhindern, es sei denn 
diese können mit vertretbarem Aufwand nicht erreicht werden.

§ 8 
Allgemeine Bekämpfung von Ratten

(1) Bei Vorliegen eines Rattenbefalls in einem zusammenhängen-
den Gebiet, welches den Verantwortungsbereich von mindestens 
zwei verantwortlichen Personen betrifft, und welcher nicht durch 
einzelne Maßnahmen der jeweils verantwortlichen Personen nach 
§ 5 Absatz 1 bekämpft werden kann, kann das zuständige Bezirks-
amt für das befallene Gebiet eine allgemeine Bekämpfung der Rat-
ten und die dazu notwendigen Maßnahmen anordnen. Das Bezirks-
amt kann die Bekämpfung selbst vornehmen oder vornehmen lassen. 
Die Anordnung kann öffentlich bekannt gegeben werden. Für die 
Dauer der Anordnung der allgemeinen Bekämpfung sind die ver-
antwortlichen Personen von den PÀichten des § 5 Absatz 1 befreit. 
Die Betroffenen haben die Bekämpfung zu dulden und den Dienst-
kräften des Bezirksamts und den von ihm beauftragten Fachkräften 
das Betreten der Grundstücke zu gestatten, soweit dies zur Vornah-
me der allgemeinen Bekämpfung notwendig ist. Die Kosten der 
Bekämpfung haben die verantwortlichen Personen gesamtschuldne-
risch zu tragen.

(2) Das zuständige Bezirksamt kann in einem Gebiet, für das eine 
allgemeine Bekämpfung nach Absatz 1 angeordnet werden könnte, 
oder in einer von einem Rattenbefall betroffenen öffentlichen Fläche 
anordnen, dass das Füttern wildlebender oder verwilderter Tiere 
verboten ist, sofern das Futter nicht für Ratten unerreichbar ausge-
legt wird. Das Verbot kann über die in Satz 1 genannten Flächen 
hinaus auf unmittelbar angrenzende Flächen erweitert werden, wenn 
bedingt durch das Futterangebot eine Verlagerung der Rattenpopula-
tion zu besorgen ist. Die Anordnung kann öffentlich bekannt gege-
ben werden. Die Anordnung ist auf maximal zwölf Monate zu be-
fristen, bei weiterem Vorliegen der Voraussetzungen für eine An-
ordnung kann diese jeweils um weitere zwölf Monate verlängert 
werden.

Teil 3 
Bekämpfung von Ameisen, Schaben und Fliegen

§ 9 
Ameisen, Schaben und Fliegen

Gesundheitsschädlinge im Sinne des § 1 Nummer 2 sind nur zu 
bekämpfen, wenn diese in besonders gefährdeten Einrichtungen 
nach § 2 Absatz 1 auftreten. Gesundheitsschädlinge im Sinne des § 1 
Nummer  2 Buchstabe c sind darüber hinaus nur zu bekämpfen, 
wenn diese in nicht nur unerheblicher Anzahl auftreten und ihr Auf-
treten im Zusammenhang mit hygienischen Missständen steht.

Teil 4 
Bekämpfung der Asiatischen Tigermücke

§ 10 
Allgemeine Vorsorgemaßnahmen

Die Bevölkerung ist dazu aufgerufen:
1.	 Ansammlungen von Wasser, welche als Brutstätte der Asiati-

schen Tigermücke dienen könnten, regelmäßig trocken zu legen 
und

2.	 Sichtungen der Asiatischen Tigermücke über die bereitgestellten 
Kontaktmöglichkeiten zu melden.

§ 11 
Monitoring

(1) Die zuständige Behörde kann ein Monitoring in Bezug auf die 
Asiatische Tigermücke betreiben.

(2) Die nach Absatz 1 zuständige Behörde informiert in den Fäl-
len, in denen im Rahmen eines Monitorings der Nachweis des Auf-
tretens der Asiatischen Tigermücke erfolgt, das örtlich zuständige 
Bezirksamt sowie die für Gesundheit zuständige Senatsverwaltung.
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(2) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt 

durch Artikel 21 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 

I Nr. 349) geändert worden ist, ist das Bezirksamt, in dessen räum-

lichem Zuständigkeitsbereich die Ordnungswidrigkeit begangen 

worden ist.

Teil 6 

Schlussvorschriften

§ 16 

Verhältnis zu anderen Vorschriften

Durch die Regelungen dieser Verordnung bleiben die umwelt-

schutz-, naturschutz-, bau-, lebensmittel-, abfall- gefahrstoff- und 

tierschutzrechtlichen Vorschriften unberührt.

§ 17 

Einschränkung eines Grundrechts

Durch § 5 Absatz 2 wird das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 

Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

§ 18 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver-

ordnung über die Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen vom 

16. August 2011 (GVBl. S. 440) außer Kraft.

Berlin, den 22. April 2026

Senatsverwaltung für Wissenschaft, 

Gesundheit und PÀege
Dr. Ina  C z y b o r r a

Teil 5 
Ordnungswidrigkeiten

§ 15 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach § 73 Absatz 1a Nummer 24 des Infek-
tionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.	 entgegen § 3 Absatz 1 Bekämpfungsmittel oder -verfahren ein-
setzt, ohne dass diese von der zuständigen Bundesoberbehörde 
anerkannt worden sind oder von dem zuständigen Bezirksamt 
mit Zustimmung der zuständigen Bundesoberbehörde für den 
Einsatz zugelassen wurden,

2.	 entgegen § 4 Absatz 1 bei der Bekämpfung von Gesundheits-
schädlingen Mensch oder Umwelt oder Nicht-Ziel-Tierart ge-
fährdet,

3.	 entgegen §  4 Absatz  6 bei Bekämpfungsmaßnahmen etwaige 
Gebrauchsanweisungen oder Herstellervorgaben nicht einhält,

4.	 Bekämpfungsmaßnahmen durchführt, ohne Fachkraft im Sinne 
des § 2 Absatz 4 zu sein, soweit diese Verordnung eine Bekämp-
fung durch eine Fachkraft vorsieht,

5.	 entgegen § 5 Absatz 1 Nummer 1 nach Feststellung eines Befalls 
mit Gesundheitsschädlingen im Sinne des § 1 Nummer 1 und 2 
nicht unverzüglich das zuständige Bezirksamt informiert,

6.	 entgegen § 5 Absatz 1 Nummer 2 nach Feststellung eines Befalls 
mit Gesundheitsschädlingen im Sinne des § 1 Nummer 1 und 2 
oder der entsprechenden Information des Bezirksamtes nach § 6 
Absatz 4 nicht unverzüglich eine Fachkraft mit der Bekämpfung 
beauftragt,

7.	 entgegen § 5 Absatz 3 dem Bezirksamt nicht den Beginn einer 
Bekämpfungsmaßnahme anzeigt oder den Abschluss der Be-
kämpfungsmaßnahme mitsamt der in § 5 Absatz 3 Nummer 2 
näher bezeichneten Bescheinigung vorlegt,

8.	 entgegen einer Anordnung auf Grundlage des § 8 Absatz 2 wild-
lebende oder verwilderte Tiere füttert.
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